
HYGENIEKONZEPT der Abteilung Ski-Team 

 

Grundsätzlich ist das Hygieneschutzkonzept des FC-Sachsen von ALLEN Mitgliedern zu beachten. Das 
Hygieneschutzkonzept wird auf der Homepage des FC-Sachsen veröffentlich. Des Weiteren gelten 
jeweils die aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen für Vereinssport. Darüber hinaus legt das Ski-
Team folgende spartenspezifische Regelungen fest: 

1. Personen, welche - auch an leichten - Erkältungssymptomen oder sonstigen ansteckenden 
Erkrankungen leiden, dürfen nicht am Sportbetrieb teilnehmen. 

2. Deshalb ist VOR JEDER Trainingseinheit die Anlage 1 des Konzeptes (Fragebogen SARS CoV2 
Kontaktrisiko, Symptomevaluation) ausgefüllt UND unterschrieben (bei Kindern von den 
Erziehungsberechtigten) beim Übungsleiter abzugeben. Ohne Vorlage der Anlage 2 ist keine 
Teilnahme am Trainingsbetrieb möglich. 

3. Vor der Teilnahme von minderjährigen Sportlern müssen die Erziehungsberechtigten 
unterschriftlich bestätigen, dass das Hygienekonzept des FC-Sachsen und des Ski-Teams zur Kenntnis 
genommen wurde UND den Kindern in altersgerechter Sprache erklärt wurde. Die Nicht-Einhaltung 
der Regeln führt zum Ausschluss vom Trainingsbetrieb. Erwachsene Sportteilnehmer erklären die 
Kenntnisnahme der Konzepte ebenfalls unterschriftlich. 

4. Daher ist einmalig von jedem Sportteilnehmer Anlage 2 des Konzeptes (Erklärung zur Teilnahme 
am Trainingsbetrieb der Abteilung Ski-Team) unterschrieben vorzulegen. 

5. Der Mindestabstand von 1,5 Metern ist vor, während und nach dem Training einzuhalten. 
Sportbedingte Ausnahme werden von den Übungsleitern erteilt. 

6. Im Turnhallenbetrieb bleiben Umkleiden, Duschen und Toiletten geschlossen.  

7. Sportgeräte sind grundsätzlich von den Teilnehmern selbst mitzubringen (z.B. Gymnastikmatten) 
Sollten Geräte der Turnhalle genutzt werden, sind diese nach Benutzung durch die TEILNEHMER zu 
desinfizieren. Entsprechende Reinigungsmittel werden von der Gemeinde Sachsen in der Turnhalle 
bereitgestellt. 

8. Eltern bringen die Kinder nur bis zum Eingang der Halle, Sportplatz, Laufbahn, etc. und holen diese 
auch dort wieder ab. Für Kinder und Eltern besteht bei Betreten des Schulgeländes die Pflicht zum 
Tragen eines FFP2-Mund-Nase-Schutzes. 

9. Es sind nur eigene Trinkflaschen zu verwenden. 

10. Die Übungsleiter der jeweiligen Trainingseinheit sind für die Einhaltung der Konzepte 
verantwortlich. 

11. Corona-Beauftragte des Ski-Teams sind: 

 für den Bereich iks-Kids und iks Teens:  Florian Stelzig 

 für den Bereich Ski-Gymnastik:  noch nicht bekannt 

 

Sachsen, 20.06.2021 

 


